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Schwerpunkt ZeSo 10/2000

Auseinandersetzung um grundsätzliche
Fragen der Unterstützungspraxis, die
nötigen Ressourcen und für ein modernes
Verständnis der Sozialarbeit.

Die SKOS erhofft sich gerade auch von
der SODK die politische Unterstützung
der SKOS-Richtlinien als verbindliches In¬

strument im Interesse einer einheiüichen
und rechtsgleichen Unterstützungspraxis.

Die SKOS dankt ihren Mitgliedern für
ihr aktives Mitwirken im Rahmen der
Evaluationsstudie und auch für ihren künftigen

Einsatz für fortschrittliche Lösungen
in der Sozialhilfe.

Die SODK steht hinter den Richtlinien

Staatsratspräsidentin Dr. Ruth Lüthi,
Präsidentin der Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und -direktoren, SODK, hat an
der gemeinsam mit der SKOS veranstalteten

Pressekonferenz zurEvaluation ein klares
Votum für die Richtlinien abgegeben.

«Die Existenzsicherung hat in einer
humanen Gesellschaft und mithin in der
Sozialpolitik eine hervorragende Bedeutung.

Im Rentenbereich, d.h. in der
Altersklasse ab 62 bis 65 Jahren, haben wir
mit der AHV, der 2. Säule und dem System
der Ergänzungsleistungen ein immerhin
so gesichertes System, dass Sozialhilfeab-
hängige zu den Einzelfällen gehören.

In der aktiven Altersklasse sind es die
Arbeitslosenversicherung, die IV, die
Kranken- und die Unfallversicherung, die

Familienausgleichskasse, die EO und die

Militärversicherung, welche bestimmte
Risiken abdecken und so vor Verarmung
schützen. Ein gutes und nicht zu
unausgeglichenes Lohnniveau verbunden mit
einer gesunden Wirtschaftsstruktur mit
einer geringen Arbeitslosenrate sind jedoch
der beste Garant für die Verhinderung
sozialer Probleme. Eine eigentliche
Versicherung gegen die Verarmung existiert
allerdings nicht, denn die Armut hat viele
Gesichter. Die in der Schweiz vorhandenen

Instrumente zur Bekämpfung der
Armut bestehen aus vier Säulen:

• einem Artikel über das Existenzminimum

in der Bundesverfassung
• 26 kantonalen Sozialhilfegesetzen
• dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit

für die Unterstützung Bedürftiger

(ZUG)
• den SKOS-Richtlinien.

Die SKOS-Richtlinien sind die sozialen
Kapillaren. Sie dringen bis in die äusser-
sten Gefässe unseres Staates, den
Gemeinden durch. Diese Richtlinien haben
heute eine wichtige Bedeutung bei der
Verhütung von Armut.

Die SODK hat deshalb ein grosses
Interesse daran zu wissen, ob dieses Instrument

geeignet ist, die Aufgabe als
Massgeber der Existenzsicherung zu erfüllen.
Dazu gehören vertretbare Kosten sowie
die Förderung der Rechtsgleichheit unter

Beibehaltung einer angemessenen
Differenzierungs- und Individualisie-
rungsmöglichkeit.

Die Auswertung auf Grund der Angaben

der Fachleute zeigt, dass die neuen
Richtlinien im Ganzen gesehen zu
einem recht hohen Grad die in sie gesetzten

Ziele erfüllen. Unsere Konferenz
empfiehlt den Kantonen deshalb, die
Richtlinien auch auf Grund der
Evaluationsergebnisse weiterhin anzuwenden.
In vielen Einzelbereichen muss aber
noch nach Lösungen gesucht werden.»
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